
Wichtige Informationen für Organisatoren
von Gruppen/Gemeinschaftsbeteiligungen

ISM 2025
Die weltweit größte Messe für Süßwaren
und Snacks
02.02.-05.02.2025

1. Anmeldung
Bitte teilen Sie uns den konkreten Flächenbedarf Ihrer
Gemeinschaftsbeteiligung verbindlich mit. Der Flächenbedarf ergibt sich aus
der Summe der zu belegenden Einzelflächen für Aussteller, Servicebereiche
und „interne“ Gänge.

Die Anmeldung als Gruppenorganisator über den Online-Anmeldelink ist
auch ohne Unterschrift gültig und rechtsverbindlich.

JE FRÜHER SIE ANMELDEN DESTO GÜNSTIGER DER PREIS!

Sichern Sie sich mit einer Anmeldung bis zum 01.03.2024 den günstigsten
Preis (Frühbucherpreis). Der reguläre Preis gilt ab dem 02.03.2024.

bei Anmeldung bis 01.03.2024 233,00 EUR/m²
bei Anmeldung ab 02.03.2024 263,00 EUR/m²

Bitte beachten Sie, dass für die Preisgestaltung der Eingang der
Anmeldung bei Koelnmesse GmbH maßgeblich ist.

2. Standflächenbestätigung
Die Zulassung/Standflächenbestätigung mit Hallenplänen und vermaßten
Standskizzen erhalten Sie bei fristgemäßer Vorlage der von Ihnen
unterzeichneten Anmeldungen voraussichtlich ab Juli 2024. Mit Erhalt der
Zulassung/Standflächenbestätigung kommt gemäß Ziffer II des
Allgemeinen Teils der Teilnahmebedingungen der Vertrag zustande.
Vertragsbeziehungen bestehen ausschließlich zwischen der Koelnmesse
GmbH und dem Gruppenorganisator, Ziffer V der Allgemeinen
Teilnahmebedingungen. Nachträgliche Flächenreduzierungen u. a., wenn
Unternehmen nach Eingang der Zulassung/Standflächenbestätigung bei dem
Gruppenorganisator ihren Teilnahmewunsch am Gemeinschaftsstand
zurückziehen, gehen zulasten des Gruppenorganisators. Nachträgliche
Flächenvergrößerungen werden zum gültigen Preis des Datums der
zusätzlichen Flächenanmeldung berechnet.

3. Registrierung der Gruppenteilnehmer
Die Registrierung der Gruppenteilnehmer, Unternehmen, die unter eigenem
Namen mit eigenem Personal und eigenen Produkten auf dem von Ihnen
organisierten Gemeinschaftsstand an der ISM 2025 teilnehmen, erfolgt durch
das Absenden der in der Online-Anmeldung vollständig ausgefüllten
Gruppenteilnehmer-Anmeldung. Diese kann entweder direkt nach Absenden
der GO-Anmeldung durchgeführt werden oder nachträglich über den
Menüpunkt "Meine Stände" im Serviceshop erfolgen. Bitte beachten Sie,
dass Mitaussteller bei Gruppenteilnehmer nicht erlaubt sind.

Die in der Online-Anmeldung getätigten Angaben dienen als Vorlage für die
Eintragung in die offiziellen Messemedien. Die Verantwortung für den
ordnungsgemäßen Katalogeintrag der Gruppenteilnehmer tragen Sie als
Gruppenorganisator. Liegt seitens des Ausstellers bis zum Redaktions- und
Anzeigenschluss keine Bestellung bei den offiziellen Vertragspartnern vor,
erfolgt die kostenpflichtige Aufnahme in die offiziellen Messemedien aufgrund
der im Rahmen der Anmeldung zur Veranstaltung gemachten Angaben.

Die entsprechenden Unterlagen müssen Koelnmesse GmbH bis spätestens 
31. Oktober 2024 vorliegen. Die Aufnahme der Teilnehmer in die offiziellen
Messemedien setzt die fristgerechte Online-Anmeldung der
Gruppenteilnehmer voraus.

Jeder Teilnehmer muss die Voraussetzungen zur Teilnahme an der ISM
erfüllen, – siehe insbesondere Ziffer 2 der Teilnahmebedingungen Besonderer
Teil. Koelnmesse GmbH ist berechtigt, der Aufnahme von Unternehmen zu
widersprechen, die diese Voraussetzungen zur Teilnahme an der ISM nicht
erfüllen.
 

4. Aufteilung der Einzelflächen
Die Aufteilung der Einzelflächen obliegt Ihnen als Organisator des
Gemeinschaftsstands. Die Mitteilung über die Aufteilung der Einzelflächen
muss bis spätestens 31. Oktober 2024 bei Koelnmesse GmbH vorliegen. Sie
sind Vorlage für die Vergabe der einzelnen Standnummern und Voraussetzung
für den vollständigen Eintrag der einzelnen Standnummern im Marketingpaket
„Katalog/Online (Ausstellersuche)“. Die Vergabe der Standnummern erfolgt
durch die Koelnmesse GmbH.

Die Verantwortung für die fristgerechte und vollständige Vorlage der
erforderlichen Unterlagen obliegt Ihnen als Gruppenorganisator. Erhalten
wir von Ihnen keine Aufteilung der Gesamtflächen auf die
Gruppenteilnehmer, werden die Gruppenteilnehmer mit einer
Sammelnummer angelegt. 

5. Rechnung
Die Rechnung über den Beteiligungspreis für alle von Ihnen und Ihren
Gruppenteilnehmern belegten Flächen erhalten Sie online voraussichtlich ab
November 2024. Die Standfläche und alle dazugehörigen Zuschläge, wie z. B.
Energiekostenpauschale werden ausschließlich dem Gruppenorganisator in
Rechnung gestellt. Die Codes für die Ausweise werden dem Kunden digital zur
Verfügung gestellt und müssen online über den Ticket-Shop der Veranstaltung
eingelöst werden. Der Betrag für das obligatorische Marketingpaket
erfolgt über die Nebenkosten-Abschlagszahlung für Service-Leistungen
und wird ebenso ausschließlich dem Gruppenorganisator in Rechnung
gestellt.

Die fristgerechte Zahlung des Rechnungsbetrages ist Voraussetzung für den
Bezug der Standfläche.

6. Nebenkostenabschlag
Die Koelnmesse GmbH wird einen Nebenkostenabschlag für die während der
ISM 2025 in Anspruch genommenen Service-Leistungen in Rechnung stellen.
Für Gruppenorganisatoren, die an der Vorveranstaltung nicht teilgenommen
haben, beträgt die Abschlagszahlung 30,00 Euro pro m² - zzgl. der Kosten für
die obligatorischen Medienleistungen (Marketingpaket); siehe Ziffer 7.2,
Besondere Teilnahmebedingungen.

7. Bestellungen von Leistungen durch den einzelnen Gruppenteilnehmer 
Bestellungen von Leistungen durch den einzelnen Gruppenteilnehmer (z. B.
Bestellung von Mietmöbeln) im elektronischen Service Shop erfolgen im
Namen und für Rechnung des Gruppenorganisators. Voraussetzung ist die
fristgerechte Mitteilung der Aufteilung der Einzelflächen und die Erteilung
einer entsprechenden Berechtigung durch den Gruppenorganisator durch
Weiterleitung von Kundennummer und Passwort – Autorisierung.
Bestellungen im Service Shop können nur bis 3 Tage vor Messebeginn erfolgen.
Bestellungen von Leistungen ohne Nutzung des Service Shops im eigenen
Namen und für eigene Rechnung des Gruppenteilnehmers sind nur vor Ort in
dem Zeitraum vom 1. Aufbautag bis zum letzten Tag der Laufzeit der
Veranstaltung zulässig.

8. Abbau
Mit dem Abbau des Messestandes und der Warenpräsentation darf nicht
vor Ende der Veranstaltung Mittwoch, 05.02.2025, 16:00 Uhr begonnen
werden. Bis zu diesem Termin ist der Stand mit Exponaten und Personal zu
belegen. Koelnmesse GmbH ist berechtigt, gegen die Aussteller für jeden Fall
der Zuwiderhandlung eine Konventionalstrafe von bis zu 5.000 Euro zu
verhängen. Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Regelung sowie der
Transfer dieser Information an Ihre Gruppenteilnehmer obliegen Ihnen als
Organisator.

Die Konventionalstrafe wird demzufolge dem Gruppenorganisator bei
Zuwiderhandlung in Rechnung gestellt.


